
Das Bundesfi nanzministerium äußert sich in einem Schreiben 
vom 19.4.2013 zur lohnsteuerlichen Behandlung von vom Ar-
beitnehmer selbst getragenen Aufwendungen bei der Über-
lassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs wie folgt:

1.  Nutzungsentgelt 

Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber oder auf dessen 
Weisung an einen Dritten zur Erfüllung einer Verpfl ichtung 
des Arbeitgebers (abgekürzter Zahlungsweg) für die außer-
dienstliche Nutzung (Nutzung zu privaten Fahrten, zu Fahrten 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte und zu 
Heimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) 
eines betrieblichen Kraftfahrzeugs ein Nutzungsentgelt, min-
dert dies den Nutzungswert. Dabei ist es gleichgültig, ob das 
Nutzungsentgelt pauschal oder entsprechend der tatsächli-
chen Nutzung des Kraftfahrzeugs bemessen wird. 

Nutzungsentgelt ist:

 » ein arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen ar-
beits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbar-
ter nutzungsunabhängiger pauschaler Betrag (z. B. Mo-
natspauschale),

 » ein arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen ar-
beits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbar-
ter an den gefahrenen Kilometern ausgerichteter Betrag 
(z. B. Kilometerpauschale) oder

 » die arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen ar-
beits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vom Ar-
beitnehmer übernommenen Leasingraten.

Die vollständige oder teilweise Übernahme einzelner Kraft-
fahrzeugkosten (z. B. Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträ-
ge, Wagenwäsche) durch den Arbeitnehmer ist kein an der 
tatsächlichen Nutzung bemessenes Nutzungsentgelt. Dies 
gilt auch für einzelne Kraftfahrzeugkosten, die zunächst vom 
Arbeitgeber verauslagt und anschließend dem Arbeitnehmer 
weiterbelastet werden oder, wenn der Arbeitnehmer zunächst 
pauschale Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späteren 
Zeitpunkt nach den tatsächlich entstandenen Kraftfahrzeug-
kosten abgerechnet werden. 

Ein den Nutzungswert minderndes Nutzungsentgelt muss da-
her arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- 
oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage für die Gestellung 
des betrieblichen Kraftfahrzeugs vereinbart worden sein und 
darf nicht die Weiterbelastung einzelner Kraftfahrzeugkosten 
zum Gegenstand haben. Wie der Arbeitgeber das pauschale 
Nutzungsentgelt kalkuliert, ist dagegen unerheblich.

Übersteigt das Nutzungsentgelt den Nutzungswert, führt der 
übersteigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch 
zu Werbungskosten.

2. Pauschale Nutzungswertmethode 
(1-%-Regelung, 0,03-%-Regelung)

Der geldwerte Vorteil aus der Gestellung eines Dienstwagens 
ist monatlich pauschal mit 1 % des inländischen Listenprei-
ses im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für 
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bewerten. Wird der geldwerte Vorteil aus der Nutzung eines 
betrieblichen Kraftfahrzeugs zu privaten Fahrten typisierend 
nach der 1-%-Regelung ermittelt, so ist der geldwerte Vor-
teil grundsätzlich um monatlich 0,03 % des Listenpreises 
für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte zu erhöhen, wenn das Kraftfahr-
zeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte genutzt werden kann. Die Begrenzung des pau-
schalen Nutzungswerts auf die Gesamtkosten ist zu beachten.

Beispiele: Der Arbeitgeber hat seinem Arbeitnehmer ein be-
triebliches Kraftfahrzeug auch zur Privatnutzung überlassen 
und den geldwerten Vorteil aus der Kraftfahrzeuggestellung 
nach der 1-%-Regelung bewertet.

Beispiel 1: In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist ge-
regelt, dass der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt in Höhe 
von 0,20 € je privat gefahrenen Kilometer zu zahlen hat. Es 
handelt sich um ein pauschales Nutzungsentgelt. 

Der pauschale Nutzungswert ist um dieses Nutzungsentgelt 
zu kürzen.

Beispiel 2: Der Arbeitnehmer kann das Kraftfahrzeug mittels 
einer Tankkarte des Arbeitgebers betanken. In der Nutzungs-
überlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer 
ein Entgelt in Höhe der privat veranlassten Treibstoffkosten 
zu zahlen hat. Der Arbeitgeber hat den Betrag für den vom 
Arbeitnehmer anlässlich privater Fahrten verbrauchten Treib-
stoff ermittelt und vom Gehalt des Folgemonats einbehalten.
Die nachträgliche Kostenübernahme durch den Arbeitneh-
mer ist kein Nutzungsentgelt. Aus den übernommenen Treib-
stoffkosten wird nicht dadurch ein Nutzungsentgelt, dass der 
Arbeitnehmer zunächst auf Kosten des Arbeitgebers tanken 
kann und erst anschließend die Treibstoffkosten ersetzen 
muss.

Beispiel 3: In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist ge-
regelt, dass der Arbeitnehmer ein Entgelt zu zahlen hat, das 
sich aus einer Monatspauschale in Höhe von 200 € und privat 
veranlassten Treibstoffkosten zusammensetzt.

Es handelt sich nur in Höhe der Monatspauschale um ein 
Nutzungsentgelt.

3.  Individuelle Nutzungswertmethode 
(Fahrtenbuchmethode)

Statt des pauschalen Nutzungswerts können die auf die au-
ßerdienstlichen Fahrten entfallenden tatsächlichen Aufwen-
dungen als individueller Nutzungswert angesetzt werden. 
Diese Bewertungsmethode setzt den Nachweis der tatsäch-
lichen Kraftfahrzeugkosten (Gesamtkosten) und die Führung 
eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs voraus. Werden auf 

Grund eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs die au-
ßerdienstlichen und die dienstlichen Fahrten nachgewiesen, 
kann der auf die außerdienstliche Nutzung entfallende Anteil 
an den Gesamtkosten konkret ermittelt werden

Bei der Fahrtenbuchmethode fl ießen vom Arbeitnehmer selbst 
getragene individuelle Kraftfahrzeugkosten – von vornherein 
– nicht in die Gesamtkosten ein und erhöhen damit nicht den 
individuellen Nutzungswert. Zahlt der Arbeitnehmer ein pau-
schales Nutzungsentgelt, ist der individuelle Nutzungswert 
um diesen Betrag zu kürzen.

Beispiele: Der Arbeitgeber hat seinem Arbeitnehmer ein be-
triebliches Kraftfahrzeug auch zur Privatnutzung überlassen 
und den geldwerten Vorteil aus der Kraftfahrzeuggestellung 
nach der Fahrtenbuchmethode bewertet.

Beispiel 4: In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist ge-
regelt, dass der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt in Höhe 
von 0,20 € je privat gefahrenen Kilometer zu zahlen hat.

Es handelt sich um ein Nutzungsentgelt. Der individuelle Nut-
zungswert ist um dieses Nutzungsentgelt zu kürzen.

Beispiel 5: Der Arbeitnehmer kann das Kraftfahrzeug mittels 
einer Tankkarte des Arbeitgebers betanken. In der Nutzungs-
überlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer 
ein Entgelt in Höhe der privat veranlassten Treibstoffkosten 
zu zahlen hat. Der Arbeitgeber hat den Betrag für den vom 
Arbeitnehmer anlässlich privater Fahrten verbrauchten Treib-
stoff ermittelt und vom Gehalt des Folgemonats einbehalten.

Die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Treibstoffkosten 
fl ießen nicht in die Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs ein. 
Anhand der (niedrigeren) Gesamtkosten ist der individuelle 
Nutzungswert zu ermitteln. Es handelt sich aber nicht um ein 
Nutzungsentgelt.

Beispiel 6: Wie Beispiel 5. In der Nutzungsüberlassungsver-
einbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer zudem ein Nut-
zungsentgelt in Höhe von 0,10 € je privat gefahrenen Kilome-
ter zu zahlen hat.

Die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Treibstoffkosten 
fl ießen nicht in die Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs ein. An-
hand der (niedrigeren) Gesamtkosten ist der individuelle Nut-
zungswert zu ermitteln. Das zusätzlich gezahlte Nutzungs-
entgelt mindert den individuellen Nutzungswert.

Anmerkung: Auch wenn das Bundesfi nanzministerium mit 
diesem Schreiben mehr Klarheit schaffen will, werden sich in 
der Praxis Sachverhalte ergeben, die hier nicht oder unzurei-
chend dargestellt sind. Sollten sich Fragen zu den einzelnen 
Punkten ergeben, beraten wir Sie gerne.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 
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